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Hofkirchen i.M., 12.07.2021 

Zahl: Gem 207-39/4-2021 

 

KUNDMACHUNG 

Gemäß § 94 (6) der Oö.Gemeindeordnung 1990 idgF wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in sei-

ner am 05.05.2021 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit berührende Beschlüsse ge-

fasst hat – Diese Sitzung wurde unter Einhaltung der Abstands- und Schutzmaßnahmen im Pfarrheim 

Hofkirchen i.M.. abgehalten. 

Neubau eines dreigruppigen Kindergartens samt Musikheim, Zimmermeisterarbeiten –

Projektentwicklung. 

Das Gewerk „Zimmermannsarbeiten“ kann durch eine unwesentliche Änderung am Holzbau, die 

von Architekt DI Fiereder vom Architekturbüro Two in Box im Detail präsentiert wurde, ohne Ver-

zögerung weitergeführt werden. Die Kosten des Gewerkes müssen sich von der Vergabesumme mit 

584.025 € um 20.000 € reduzieren. Alle Zusatzkosten, die durch die Projektänderung beim Archi-

tekturbüro entstanden sind, werden von der Firma Kumpfmüller GmbH direkt an das Architektur-

büro Two in a Box ersetzt. 

 

Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes 744/1 (Pendlerparkplatz) im Ausmaß von ca. 100 

m²; Beschlussfassung. 

Eine Fläche von ca. 100 m² aus der gemeindeeigenen Parzelle 744/1, KG.Hofkirchen i.M. im An-

schluss an die Parzelle 744/5, KG.Hofkirchen i.M. soll um einen Verkaufspreis von 28 €/m² ver-

kauft werden. 

 

Vereinbarung hinsichtlich der Sommerferienbetreuung mit dem Hilfswerk OÖ; Beschlussfas-

sung. 

Der Auftrag für die Sommerferienbetreuung wurde an das OÖ.Hilfswerk vergeben werden. Weiters 

wurde die Trägervereinbarung für diese Ferienbetreuung vom 02.08. – 03.09.2021 beschlossen. 

 

Der Bürgermeister: 

 
Martin Raab 

 

Angeschlagen am 14.07.2021 

Abgenommen am 29.07.2021 
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